
AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : 16

By Mr : Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel 16: Der Europäische Rat

(1) Der Europäische Rat gibt der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse

und legt ihre Zielvorstellungen und ihre allgemeinen politischen Prioritäten fest.

(2) Der Europäische Rat besteht aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten

sowie den Präsidenten Vorsitzenden des Europäischen Rates und der Kommission. Der Minister für

auswärtige Angelegenheiten nimmt an den Beratungen teil.

(3) Der Europäische Rat tritt im vierteljährlichen Abstand zusammen; er wird von seinem
Präsidenten Vorsitzenden einberufen. Wenn es die Tagesordnung erfordert, können die Mitglieder
des Rates beschließen, sich von einem Minister oder - im Fall des Präsidenten der Kommission -
von einem Mitglied der Kommission unterstützen zu lassen. Wenn es die Lage erfordert, beruft der
Präsident Vorsitzende eine außerordentliche Tagung des Europäischen Rates ein.

(4) Soweit in der Verfassung nichts anderes festgelegt ist, entscheidet der Europäische Rat
einvernehmlich.

Explanation:

Absatz 2: Sprachliche Präzisierung auf der Grundlage der mündlichen Erläuterungen des
Konventspräsidenten am 24. April 2003 im Plenum des Konvents.

Absatz 3: Die Entscheidung zur Begleitung durch einen nationalen Minister sollte den
Mitgliedstaaten überlassen bleiben.

Absatz 4: Die Frage, ob der Europäische Rat grundsätzlich einvernehmlich entscheidet,
bedarf weiterer Prüfung. Ich erinnere hier an den gemeinsamen Brief von Bundeskanzler
Schröder und Premierminister Blair an den Vorsitzenden des Europäischen Rats vom 25.
Februar 2002.




